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Die Einlagensicherung ist Teil des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe. 

Die Sparkassen-Finanzgruppe verfügt über ein institutsbezogenes Sicherungssystem. Dieses ist 

seit dem 3. Juli 2015 als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) 

anerkannt. Das System besteht aus 13 Sicherungseinrichtungen: den Sparkassenstützungsfonds 

der regionalen Sparkassen- und Giroverbände, dem Sicherungsfonds der Landesbausparkassen 

und der Sicherungsreserve der Landesbanken und Girozentralen. 

Das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist als 

Einlagensicherungssystem nach dem EinSiG amtlich anerkannt. In der gesetzlichen 

Einlagensicherung hat der Kunde gegen das Sicherungssystem einen Anspruch auf Erstattung 

seiner Einlagen bis zu 100.000 Euro. Dies bestimmt das EinSiG. 

Seit der Gründung des Sicherungssystems in den 1970er-Jahren ist es bei keinem 

Mitgliedsinstitut zu einer Leistungsstörung gekommen. In der Sparkassen-Finanzgruppe hat noch 

kein Kunde Einlagen oder Zinsen verloren. 

Quelle: www.sparkasse.de 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Christian Herres 

Sparkasse Trier 

Theodor-Heuss-Allee 1, 54292 Trier 

Telefon 0651 712-1421 Fax 0651 712-981409 

christian.herres@sk-trier.de 

https://www.sparkasse.de/service/infocenter/sicherungssystem.html
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